
Platzordnung SVÖ Wiener Neustadt 
 

1. Hunde sind ausgelaufen und entleert auf den Abrichteplatz zum Arbeiten zu bringen. 
Dies kann entlang der „Gassi-Runde“ erledigt werden und die Hinterlassenschaften 
des Hundes sind unverzüglich zu entsorgen.  
 

2. Die Leinenpflicht am Platz, am Parkplatz und entlang der Gassi-Runde ist 
ausnahmslos einzuhalten. 
 

3. Das Betreten des Vereinsgeländes erfolgt auf eigene Gefahr!                
Eltern haften für ihre Kinder! 
 

4. Der Hundehalter/-führer haftet für alle Schäden, welche durch ihn oder seinen Hund 
verursacht wurden. Der Verein ist im Schadensfall schad- und klaglos zu halten. 
Schadensfälle sind zwischen Schädiger und Geschädigtem direkt abzuwickeln.    
Daher ist eine Haftpflichtversicherung unbedingt notwendig.  
 

5. Für persönliche Sachwerte der Mitglieder und Besucher wird keine Haftung 
übernommen. Das Benützen der Vereinseinrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Für 
Schäden an geparkten Fahrzeugen übernimmt der Verein keine Haftung. 
 

6. Hunde, mit denen nicht gearbeitet wird, sind in den Hundeboxen oder im Auto 
unterzubringen. Bitte genügend Wasser bereitstellen und an die hohen 
Temperaturen im Auto (vor allem im Sommer) denken. 
 

7. Das Mitnehmen der 4-Beiner in das Vereinsheim und auf die Terrasse ist nicht 
erlaubt.  

 Ausnahme: Hunde im Zuge der Ausbildung während des Kurses und nach Absprache 
 mit dem jeweiligen Kursleiter.  

 

8. Bitte füttere keinen anderen Hund als deinen Eigenen, auch wenn er „bettelt“ und 
achte darauf, dass deine Leckerchen nicht aus der Tasche fallen können. 
 

9. Das Raufen von Hunden ist sofort durch deren Hundeführer zu unterbinden. 
Hundeführer, welche einen Hund mit Verhaltensauffälligkeiten zum Training 
mitbringen, sind verpflichtet eventuell verhängte Auflagen (Leinen oder 
Maulkorbpflicht) dem Kursleiter mitzuteilen und diese Auflagen jederzeit 
einzuhalten. Der Kursleiter oder ein Funktionär ist generell ermächtigt das Anlegen 
eines Maulkorbs zu verordnen. 
 

10. Tierschutzkonformes Verhalten ist unbedingt einzuhalten. 
 

11. Den Anordnungen des Vorstandes und der Ausbildner ist unbedingt Folge zu leisten. 


